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Pressemitteilung 

Darf eine Stadt auf ihrem Internetportal mit eigenen Angeboten in 

Wettbewerb zur privaten Presse treten?   

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm hat sich in einem Ver-

handlungstermin am 10.06.2021, 10.30 Uhr, Saal A-005/006 mit der 

Frage zu befassen, ob eine Stadt auf ihrem Internetportal nur eigene Ak-

tivitäten darstellen oder auch in Wettbewerb zu Angeboten der privaten 

Presse treten darf. 

Die Klägerin ist ein Verlag aus Dortmund, der unter anderem digitale Me-

dien – wie etwa ein digitales Nachrichtenportal – verbreitet. Die beklagte 

Stadt ist verantwortlich für ein Internetportal, das – jedenfalls im Mai 2017 

– in Teilen werbefinanziert gewesen ist.  

 

Der klagende Verlag verlangt von der beklagten Stadt, ihr Telemedienan-

gebot im Rahmen der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit auf die redaktio-

nelle Darstellung der eigenen Aktivitäten zu beschränken. Er meint, das 

Gebot der Staatsferne der Presse würde es der öffentlichen Hand – und 

damit auch den Kommunen – untersagen, in Wettbewerb zur privaten 

Presse mit eigenen Angeboten zu treten. Ausgenommen hiervon seien 

Veröffentlichungen zur Öffentlichkeitsarbeit in einem gebotenen Umfang. 

Die beklagte Stadt würde den Bereich kommunaler Öffentlichkeitsarbeit 

überschreiten, wenn sie beispielsweise Artikel zum allgemeinen lokalen 

Stadtgeschehen veröffentliche. Insbesondere die Berichterstattung über 

Fremdaktivitäten – wie nichtstädtische Veranstaltungen in einem „Veran-

staltungskalender“, einen Profi-Fußballverein oder „Nightlife“ – gehöre 

nicht in ein städtisches Informationsmedium und sei der freien Presse 

vorbehalten. Dagegen vertritt die beklagte Stadt u. a. die Ansicht, sie er-

fülle durch das Internetportal ihre Verpflichtung zur öffentlichen Daseins-

vorsorge. 

 

Das Landgericht Dortmund hat am 08.11.2019 der Klage stattgegeben 

(Az. 3 O 262/17). Die beklagte Stadt verstoße – so das Landgericht – 

gegen den Grundsatz der Staatsferne der Presse, weil das von ihr betrie-

bene Internetportal als Informationsplattform mit journalistischen Beiträ-

gen über das gesamte politische und gesellschaftliche Leben in der Stadt 

berichten wolle. Gegen dieses Urteil wendet sich die beklagte Stadt mit 

ihrer Berufung, mit der sie weiterhin die Abweisung der Klage begehrt. 
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Informationen zur Verar- 

beitung personenbezoge- 

ner Daten in Verwaltungs- 

sachen durch das Ober- 

landesgericht Hamm fin- 

den Sie unter: www.olg- 

hamm.nrw.de/kontakt/im- 

pressum/datenschutz. 
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